Werte Kolleginnen und Kollegen,
Aus gegebenem Anlass der Kündigung eines Kollegen wegen einer Privatordination, welche nach Ansicht des Rektorates eine Konkurrenz zur MUW darstellt, ersuchen wir Sie, im eigenen Interesse sämtliche Meldungen über Nebenbeschäftigungen bzw. Nichtuntersagung/Genehmigung derselben, zu überprüfen. Der Kollege hätte ursprünglich wegen Nichtmeldung einer Nebenbeschäftigung entlassen werden sollen. Das konnte aufgrund des Nachweises eines Schriftwechsels über die Nebenbeschäftigung mit dem Rektorat verhindert werden. Um ähnlichen Fällen in der Zukunft vorzubeugen empfiehlt es sich nicht nur, sämtliche Nebenbeschäftigungen unbedingt zu melden, sondern auch Belege eines diesbezüglichen Schriftverkehrs mit der Personalabteilung zu verwahren. 

Für etwaige Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.
und verbleiben mit freundlichen Grüßen
für den Betriebsrat
Thomas Szekeres
